
ist als bei Minderjährigen. Zudemwird mit der neueren Rspr. des
Senats erreicht, dass auch bei volljährigen Kindern das Kinder-
geld immer erst für den Unterhaltsbedarf verwendet werden
muss und damit einer Gefährdung des Existenzminimums ent-
gegenwirkt. Nur für den verbleibenden Unterhaltsbedarf haften
die Barunterhaltspflichtigen im Rahmen ihrer Leistungsfähig-
keit. Im Ergebnis ist damit nichts anderes erreicht, als es §1612b
Abs. 5 BGB nach gegenwärtigem Recht für minderjährige
Kinder vorsieht, nämlich die Sicherung des Existenzminimums.
5. Soll auch für volljährige Kinder das Existenzminimum
gesichert werden, wird es entscheidend darauf ankommen, in
welchem Verhältnis der Unterhaltsbedarf der ersten Einkom-
mensgruppe (hier: bis zu 1.300 EUR) in der vierten Alterstufe
der Düsseldorfer Tabelle (hier: 327 EUR) zu dem in § 1612a
des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Unterhalts-
rechts vorgesehenen Mindestunterhalt minderjähriger Kinder,
der ebenfalls das Existenzminimum sichern soll, steht.
Zwar trägt die Düsseldorfer Tabelle dem bislang noch nicht
hinreichend Rechnung, weil der Unterhaltsbedarf privilegierter
Volljähriger nach der ersten Einkommensgruppe der vierten Al-
tersstufe (hier: 327 EUR) das in § 1612b Abs. 5 BGB für jüngere
Kinder geschützte Existenzminimum (135 % des jeweiligen Re-
gelbetrags; hier: 384 EUR) nicht erreicht. Das verhilft dem Kläger
hier jedoch nicht zum Erfolg. Denn nach den Einkommens- und
Vermögensverhältnissen haftet der Beklagte dem Kläger nur auf
66 % seines Unterhaltsbedarfs, weil er nach Abzug des notweni-
gen Selbstbehalts über Einkünfte in Höhe vonmonatlich 647 EUR
(1.487 EUR – 840 EUR) verfügt, während sich die Verteilungs-
masse der Mutter des Klägers auf 338 EUR (1.178 EUR –
840 EUR) beläuft. Das – auf der Grundlage der höchsten Alters-
stufe der Regelbetrag-Verordnung – geschützte Existenzmini-
mum eines minderjährigen Kindes von monatlich 384 EUR
(135 %) ist durch die monatlichen Zahlungen des Beklagten
zuzüglich des von der Mutter geschuldeten Anteils gedeckt. Denn
der Beklagte schuldet davon nur einen Anteil von 66 %, also
monatlich 253 EUR. Weil der Beklagte auf seinen Anteil des
Barunterhalts sogar 273 EUR anerkannt hat und auch regelmäßig
zahlt, ist damit auch dem ggf. höheren Existenzminimum des bei
seiner Mutter lebenden volljährigen Klägers genügt.

Unterhaltsr�ckgriff gegen die Eltern eines im
Wege der Kinder- und Jugendhilfe in einem
Heim untergebrachten Kindes

§§ 10, 92 Abs. 2, 94 Abs. 5 SGB VIII

a) Der Unterhaltsbedarf eines Kindes wurde nach der bis
M�rz 2006 geltenden Fassung des SGB VIII durch die mit
der Unterbringung in einem Kinderheim einhergehenden
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe vollst�ndig ge-
deckt, wenn das Kind vor Beginn der Hilfe mit dem unter-
haltspflichtigen Elternteil zusammengelebt hatte. Ein
R�ckgriff des Tr�gers der Kinder- und Jugendhilfe war

dann nicht mehr mittels �bergegangenen zivilrechtlichen
Unterhaltsanspruchs, sondern nur noch durch Erhebung
eines çffentlich-rechtlichen Kostenbeitrags mçglich.
Nur wenn das Kind schon vor Beginn der Hilfe von seinen
Eltern getrennt lebte, kam die Erhebung eines Kostenbei-
trags nicht in Betracht. Die Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe waren in diesen F�llen gegen�ber dem zivil-
rechtlichen Unterhaltsanspruch subsidi�r und konnten den
Unterhaltsbedarf des Kindes nicht decken. Nur dann be-
stand der Unterhaltsanspruch fort und ging mit den Leis-
tungen auf den Tr�ger der Kinder- und Jugendhilfe �ber.
b) Das SGB VIII in der seit dem 1.10.2005 geltenden Fassung
unterscheidet nicht mehr nach dem Zeitpunkt der Trennung
von den Eltern, sondern sieht f�r laufende Unterhaltsanspr�-
che ab April 2006 grunds�tzlich eine Bedarfsdeckung durch
diemit der Heimunterbringung einhergehenden Jugendhilfe-
leistungen vor. F�r seinen R�ckgriff gegen die Eltern ist der
Tr�ger der Kinder- und Jugendhilfe nun stets auf einen
çffentlich-rechtlichen Kostenbeitrag verwiesen.

BGH, Urt. v. 6.12.2006 – XII ZR 197/04 (OLG D�sseldorf,
AG Emmerich)

Anmerkung der Redaktion:
Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2007, 377
m. Anm. Doering-Striening.

Verweigerung der Blutgruppenuntersuchung im
Vaterschaftsfeststellungsprozess durch
sorgeberechtigte Mutter

§ 372a ZPO, § 1666 BGB

Ein teilweiser Entzug des Sorgerechts in Form des Aus-
schlusses der gesetzlichen Vertretung der Kinder im Ab-
stammungsprozess ist nicht erforderlich, wenn sich die
allein sorgeberechtigte Mutter unberechtigt weigert, dass
ihre Kinder im Vaterschaftsfeststellungsprozess an einer
gerichtlich angeordneten serologischen Blutgruppenunter-
suchung mitwirken. F�r den Fall, dass ein (vermeintliches)
Weigerungsrecht ausge�bt wird, verweist § 372a Abs. 2
ZPO vielmehr auf die entsprechende Anwendung der Vor-
schriften der §§ 386 bis 390 ZPO; danach findet ein Zwi-
schenstreit �ber die Rechtm�ßigkeit der Weigerung statt.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 10.10.2006 – 2 UF 197/06 (AG
Karlsruhe)

Aus den Gründen: … II. Die Beschwerden der Mutter und
des Jugendamtes sind zulässig und in der Sache begründet.
Denn eine Entziehung des Sorgerechts der Mutter hinsichtlich
der Vertretung der Kinder im Verfahren wegen Anfechtung
der Vaterschaft ist nicht erforderlich. Die angefochtene Ent-
scheidung ist daher aufzuheben.
1. Die Beschwerden der Beteiligten sind zulässig.
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Die vom AG ersichtlich als Zwischenentscheidung im Rahmen
des Vaterschaftsanfechtungsverfahrens ausgesprochene teil-
weise Entziehung der elterlichen Sorge stellt der Sache nach
eine Endentscheidung im Rahmen eines – aus Anlass des
Vaterschaftsanfechtungsverfahrens – von Amts wegen (kon-
kludent) eingeleiteten Sorgerechtsverfahrens dar. Damit ist das
Verfahren vorliegend als befristetes Beschwerdeverfahren nach
§ 621e Abs. 1 ZPO zu behandeln. Soweit die Mutter und das
Jugendamt ihre Beschwerdeschrift jeweils – entgegen § 621e
Abs. 3 S. 1 ZPO – beim AG eingereicht haben, ist dies nicht zu
beanstanden. Denn nach demGrundsatz der Meistbegünstigung
konnte die Beschwerde auch beim Ausgangsgericht eingelegt
werden, da für die Beteiligten des Sorgerechtsverfahrens der
Anschein erweckt wurde, dass durch das AG im Rahmen des
Varterschaftsanfechtungsverfahrens eine Zwischenentschei-
dung getroffen worden ist. Zudem sind die Beschwerdeschrif-
ten noch innerhalb der Monatsfrist der §§ 621e Abs. 2 S. 2, 517
ZPO beim OLG eingegangen. Das Verfahren war sodann in das
richtige Verfahren überzuleiten (vgl. Zöller/Gummer/Heßler,
ZPO, 25. Aufl., vor § 511 Rn 33).
2. Die Beschwerden sind auch begründet.
Die Mutter, die nach der Scheidung vonW alleinige Inhaberin
des Sorgerechts und damit grundsätzlich zur Vertretung der
Kinder befugt ist, kann die Kinder in einem vom vermeintlich
biologischen Vater angestrengten Abstammungsprozess wirk-
sam vertreten. Sie ist nicht kraft Gesetzes an der Vertretung
gehindert. Denn ein Fall des § 1629 Abs. 2 S. 1 BGB i.V.m.
§ 1795 BGB liegt nicht vor. Die Mutter ist daher auch befugt,
eine Weigerung nach § 372a ZPO in den gesetzlich vorgese-
henen Fällen auszusprechen.
Ihr kann die Vertretung nicht nach §§ 1629 Abs. 2 S. 3 Hs. 1,
1796 BGB entzogen werden mit der Begründung, dass zwi-
schen ihren Interessen und denen der Kinder ein erheblicher
Gegensatz besteht. Denn nach § 1629 Abs. 2 S. 3 Hs. 2 BGB
gilt die Möglichkeit der Entziehung der Vertretung wegen
eines Interessengegensatzes nicht für Klagen auf Feststellung
der Vaterschaft. Die Anfechtungsklage des biologischen Va-
ters gem. § 1600 Abs. 1 Nr. 2 BGB beinhaltet im Falle des
Obsiegens stets zugleich die Feststellung seiner Vaterschaft,
§ 640h Abs. 2 ZPO. Eine Ergänzungspflegerbestellung für
den Fall der Feststellung der Vaterschaft i.S.d. § 1592 Nr. 3,
1600d BGB lässt der eindeutige Wortlaut des § 1629 Abs. 2
S. 3 Hs. 2 BGB damit nicht zu (Staudinger/Peschel-Gutzeit,
BGB, 13. Bearb. 2002, § 1629 Rn 95). Aus den Gesetzes-
materialien zu § 1629 Abs. 2 S. 3 BGB ergibt sich, dass ein
Ausschluss des Vertretungsrechts nur im Rahmen einer Ein-
zelfallprüfung nach § 1666 BGB, d.h. bei einer Kindeswohl-
gefährdung, erfolgen soll (BT-Drucks 13/892, 34).
Die Voraussetzungen für einen teilweisen Ausschluss des
Vertretungsrechts nach § 1666 BGB sind hier jedoch nicht
erfüllt. Eine teilweise Entziehung des Sorgerechts in Form des
Ausschlusses der gesetzlichen Vertretung der Kinder im Ab-
stammungsprozess (und damit des Entzugs der Entscheidung
über das Weigerungsrecht nach § 372a ZPO, die die Kinder

auf Grund ihres Alters noch nicht selbst ausüben können) ist
nämlich nicht erforderlich. Denn der nach Auffassung des
Senats unberechtigten Weigerung der Mutter, die Kinder der
angeordneten Blutuntersuchung zu unterziehen, kann bereits
auf andere Weise, nämlich im Verfahren über die Berechti-
gung der Weigerung, wirksam begegnet werden: Da kein
Weigerungsgrund i.S.d. § 372a ZPO geltend gemacht wird,
bedarf es nicht der Ausübung der Entscheidung über die
Geltendmachung eines solchen Grundes durch einen Dritten.
Nach § 372a Abs. 1 ZPO hat jede Person die zur Feststellung
der Abstammung erforderlichen Untersuchungen, insbesondere
die Entnahme von Blutproben zum Zwecke der Blutgruppen-
untersuchung, zu dulden, soweit die Untersuchung eine Auf-
klärung des Sachverhalts verspricht und dem zu Untersuchen-
den nach der Art der Untersuchung, nach den Folgen ihres
Ergebnisses für ihn oder für bestimmte Angehörige und ohne
Nachteil für seine Gesundheit zugemutet werden kann. Für den
Fall, dass ein Weigerungsrecht (wie vorliegend) ausgeübt wird,
verweist § 372a Abs. 2 ZPO auf die entsprechende Anwendung
der Vorschriften der §§ 386 bis 390 ZPO. Danach findet ein
Zwischenstreit über die Rechtmäßigkeit der Weigerung statt.
Die Weigerungsgründe sind damit in § 372a Abs. 1 ZPO
abschließend geregelt, der Verweis auf die Vorschriften der
§§ 386 ff. ZPO betrifft nur den weiteren verfahrensrechtlichen
Ablauf im Falle einer Weigerung; er gibt kein Zeugnisverwei-
gerungsrecht als weiteren Weigerungsgrund.
Die Mutter führt zur Begründung ihrer Weigerung, den Kindern
Blutproben entnehmen zu lassen, keine Gründe an, die zu einer
Weigerung gem. § 372a Abs. 1 ZPO berechtigen. Weder befürch-
tet sie gesundheitliche Folgen für die Kinder noch nachteilige
Folgen des Ergebnisses der Untersuchungen, nämlich der Fest-
stellung, dass MM der leibliche Vater der Kinder ist. Sie befürch-
tet vielmehr, dassMM im Falle der Feststellung seiner Vaterschaft
auch Rechte, insbesondere auf Umgang mit den Kindern, geltend
machen wird und dies für das Wohl der Kinder abträglich sein
wird. Darauf kann eine Weigerung gem. § 372a ZPO jedoch nicht
gestützt werden. Unter Berücksichtigung des aus dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht abzuleitenden natürlichen Rechts der Kinder,
ihre eigene Abstammung zu erfahren (BVerfG FamRZ 1997, 869),
handelt es sich vielmehr um Umstände, die im Rahmen eines
Umgangs- oder Sorgerechtsverfahrens zu berücksichtigen sind.
Andernfalls würde das bei Feststellung der Vaterschaft grund-
sätzlich bestehende Umgangsrecht des Vaters mit den Kindern
sowie das Recht der Kinder auf Umgang mit dem Vater bis zu
deren Volljährigkeit vereitelt, was mit der auch vom Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder hervorgehobenen
Bedeutung der Beziehungen zwischen einemElternteil und seinem
Kind unvereinbar ist (vgl. u.a. EGMR v. 19.6.2003 – Beschwerde
Nr. 46165/99 in Sachen Nekvedavicius gg. BRD, Kurzwiedergabe
unter Anm. d. Redaktion FamRZ 2004, 1168).
Sollte die Mutter weiterhin an der Weigerung der Blutunter-
suchung festhalten, wird das AG über die (nach Auffassung
des Senats unberechtigte) Weigerung gem. §§ 372a, 387 ZPO
durch Zwischenurteil zu entscheiden haben. Nach einer
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rechtskräftigen Feststellung des Fehlens eines Weigerungs-
rechts kann das AG dann gem. § 372a Abs. 2 S. 2 ZPO ggf. die
angeordnete Blutuntersuchung bei den Kindern mit Zwang
durchsetzen. Sollte es die Mutter so weit kommen lassen, wird
ihre Erziehungseignung zu überprüfen sein (§ 1666 BGB).

Mitgeteilt vom 2. Zivilsenat – Senat für Familiensachen –
des OLG Karlsruhe

Bindende Verweisung vom Landgericht an das
Familiengericht

§§ 36 Abs. 1 Nr. 6, 281 Abs. 2 ZPO

Als „Gericht“ i.S.d. § 281 ZPO ist entgegen der herrschen-
den, sich mit der Rspr. des BGH aus dem Jahre 1980
(BGH, Beschl. v. 5.3.1980, verçffentlicht u.a. in NJW 1980,
1282 ff. und FamRZ 1980, 557 ff.) deckenden Auffassung
nicht nur das AG schlechthin, sondern das Familien-
gericht f�r den Fall anzusehen, dass ein LG einen Rechts-
streit ohne Verstoß gegen das rechtliche Gehçr mit der
Begr�ndung an das AG verweist, aus bestimmten und
nicht jeder Grundlage entbehrenden Gr�nden handele es
sich seiner Auffassung nach um eine in die Zust�ndigkeit
des Familiengerichts fallende Familiensache.
(Leitsatz des Einsenders)

OLGKçln, Beschl. v. 11.1.2007 – 21WF 14/07 (AG Kçln, LG
Kçln)

Aus den Gründen: I. Bei den Parteien handelt es sich um
rechtskräftig geschiedene Eheleute. Mit seiner im Januar 2006
vor dem LG Köln erhobenen, auf § 313 BGB gestützten Klage
verlangt der Kläger von der Beklagten, gegenüber der Gothaer
Lebensversicherungs-a.G. eine bestimmte Willenserklärung abzu-
geben. Er macht – verkürzt wiedergegeben – geltend, die Beklagte
habe durch ein bestimmtes Verhalten einer zwischen den Parteien
während der Ehe getroffenen Vereinbarung die Geschäftsgrund-
lage entzogen. Nach Anhörung der Parteien hat sich das angeru-
fene LG Köln durch Beschl. v. 30.8.2006 für sachlich unzuständig
erklärt. Auf den Hilfsantrag des Klägers hat es den Rechtsstreit,
dessen Gegenstandswert 5.000 EUR unstreitig übersteigt, an das
„zuständige AG Köln – Familiengericht –“ verwiesen. Zur Be-
gründung seiner Entscheidung hat es Folgendes ausgeführt:
„Die Verweisung war nach § 281 Abs. 1 S. 1 ZPO auszusprechen,
da eine Familiensache im Sinne § 23b Abs. 1 S. 2 Nr. 9 GVG,
§§ 606, 621 Abs. 1 Nr. 8 ZPO vorliegt. Es handelt sich um eine
Streitigkeit über Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht. An-
sprüche aus ehelichem Güterrecht sind zunächst solche, die sich
aus den Vorschriften der §§ 1363 ff. BGB ergeben, sei es unmittel-
bar aus den Vorschriften über das gesetzliche Güterrecht und das
Güterrechtsregister (§§ 1363 ff. BGB und §§ 1558 ff. BGB) oder
mittelbar aus den Vorschriften über das vertragsmäßige Güterrecht
(§§ 1408 ff. BGB) i.V.m. einem Ehevertrag, der auf eine Regelung
der darin vorgesehenen Art gerichtet ist. Daneben fallen darunter

Ansprüche aus – nach § 1408 BGB zulässigen – vertraglichen
Vereinbarungen der Ehegatten, in denen güterrechtliche Verhält-
nisse im Einzelnen abweichend von einer gesetzlich vorgesehenen
Ausgestaltung geregelt sind. Schließlich werden dem ehelichen
Güterrecht auch Ansprüche aus Vereinbarungen der Ehegatten
zugerechnet, durch die bestehende güterrechtliche Ansprüche
nachträglich modifiziert werden oder bei Auflösung der Ehe be-
sondere Vereinbarungen über die Auseinandersetzung der güter-
rechtlichen Beziehungen getroffen werden. Die Ehegatten sind
nach § 1408 BGB nicht darauf beschränkt, lediglich einen der im
Gesetz vorgesehenen Güterstände zu wählen und sich dabei der
gesetzlichen Ausgestaltung des Güterstandes im Ganzen zu unter-
werfen. Sie können vielmehr auch einzelne güterrechtliche Bezie-
hungen besonders regeln, und zwar auch beschränkt auf einen
einzelnen Vermögensgegenstand. Immer aber ist Voraussetzung
einer güterrechtlichen Vereinbarung in diesem Sinne, dass es sich
um die Regelung eines güterrechtlichen Verhältnisses handelt.
Eine solche liegt nur vor, wenn die Vereinbarung den zwischen
den Ehegatten bestehenden Güterstand als solchen – wenn auch
nur in Bezug auf einen einzelnen Vermögensgegenstand – ver-
ändert, d.h. Rechtsfolgen auslöst, die nur durch eine Änderung des
bestehenden Güterstandes ermöglicht werden können (vgl. BGH
NJW 1978, 1923 ff.; BGH NJW 1980, 878 ff.). Eine derartige
Vereinbarung haben die Parteien hier nach dem insofern maßgeb-
lichen Klägervortrag geschlossen. Die Parteien haben nicht nur die
Bezugsberechtigung der im Klageantrag genannten Lebensver-
sicherungen geregelt, diese sollten nach ihrem Willen auch nicht
Gegenstand des ehelichen Zugewinnausgleiches sein. Nach der
Klägerdarstellung sollte die Vereinbarung auch für den Fall des
Scheiterns der Ehe Bestand haben. Die Versicherungsprämien
sollten auch bei dieser Fallkonstellation bis zum Vertragsende von
beiden Parteien gezahlt werden. Danach sollten die beiden Kapital-
lebensversicherungen gerade nicht Gegenstand des Zugewinnaus-
gleiches nach §§ 1372 f. BGB sein. Diese Vermögensgegenstände
sollten bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsforderung nach
§§ 1373, 1378 BGB nicht berücksichtigt werden; der Zugewinn bei
den Lebensversicherungen während und nach der Ehe sollte sich
allein nach den vertraglichen Vereinbarungen richten.“
Mit seinem an die Parteivertreter gerichteten Schreiben vom
28.9.2006 hat das Familiengericht mitgeteilt, es halte seine funk-
tionelle Zuständigkeit nicht für gegeben. Es handele sich nicht um
eine Streitigkeit über Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht, die
vom Kläger dargelegte Vereinbarung der Parteien betreffe nicht
die Regelung der güterrechtlichen Beziehung, der Kläger verlange
von der Beklagten lediglich die Abänderung der die Lebensver-
sicherung betreffenden vertraglichen Vereinbarung. Alsdann hat
das Familiengericht die Sache nach Anhörung der Parteien an die
allgemeine Zivilabteilung des AG abgegeben. Diese hat sich durch
Beschl. v. 13.12.2006, auf den wegen der Einzelheiten verwiesen
wird, für funktionell und sachlich unzuständig erklärt. Es hat die
Sache dann entsprechend §36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO dem Senat zur
Bestimmung des zuständigen Gerichts vorgelegt.
II. 1. Der Senat ist zur Bestimmung des zuständigen Gerichts
berufen, weil negative Kompetenzkonflikte zwischen Abteilungen
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